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Stand: Juni 2008 



ÜberblickÜberblickÜberblickÜberblick    

GeschichteGeschichteGeschichteGeschichte    

27.05.184527.05.184527.05.184527.05.1845 

Mittags, 12.00 Uhr, feierliche Einweihung 

der „Königlichen Blindenanstalt“ in der Hil-

desheimer Straße in Hannover. König Ernst 

August von Hannover hatte die Gründung 

ideell und finanziell unterstützt. Sein blinder 

Sohn Georg hatte an diesem Tag Ge-

burtstag. 

Der Unterricht begann mit 24 Schülern und 

2 Lehrern. 

1893189318931893    

Einweihung und Umzug  in die neue Provin-

zialständische Blindenanstalt“ mit 120 Schü-

lern in die Kirchröder Straße in Hannover 

1919191919191919    

Umzug in die Bleekstraße in Hannover mit 

150 Schülern und Auszubildenden 

1933193319331933 

Umbenennung in „Landesblindenanstalt“ 

1946194619461946    

Umbenennung in „Niedersächsische Landes-

blindenanstalt“ 

1975197519751975    

Umbenennung in „Niedersächsisches Lan-

desbildungszentrum für Blinde“ 

 

GegenwartGegenwartGegenwartGegenwart    

Das heutige Landesbildungszentrum für 

Blinde ist die (einzige) schulische Bildungs-

einrichtung für blinde und hochgradig seh-

behinderte Menschen in Niedersachsen und 

beschäftigt im Jahr 2007 220 Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen. 

 

Einrichtungsträger ist das Land Niedersach-

sen. 

 

Die Schul- Ausbildungs- und Beratungsange-

bote umfassen folgende Bereiche: 

    

----    Landesweite mobile Frühförderung Landesweite mobile Frühförderung Landesweite mobile Frühförderung Landesweite mobile Frühförderung - ---    

Entwicklungsbegleitung Entwicklungsbegleitung Entwicklungsbegleitung Entwicklungsbegleitung - --- Beratung  Beratung  Beratung  Beratung     

 

----    Schulen Schulen Schulen Schulen     
 Förderschule Schwerpunkt Sehen (Blinde) 
 
 Förderschule Schwerpunkt Sehen (Blinde) 

und geistige Entwicklung 
 
 Mobiler Dienst  
 (Integrative Beschulung am Wohnort) 
 
 Berufsfachschule Wirtschaft 
 
 Berufsschule 
  

----    BerufsausbildungBerufsausbildungBerufsausbildungBerufsausbildung    

 Kauffrau/-mann für Bürokommunikation 

 Helfer/-in in der Hauswirtschaft 

 Qualifikation zum Call Center-Kontakter 

    

----    Umschulung für SpäterblindeteUmschulung für SpäterblindeteUmschulung für SpäterblindeteUmschulung für Späterblindete    

    

----    Begleitende Pädagogische DiensteBegleitende Pädagogische DiensteBegleitende Pädagogische DiensteBegleitende Pädagogische Dienste    

    

----    Internate Internate Internate Internate     

 

----    MedienzentraleMedienzentraleMedienzentraleMedienzentrale    

    

    



FrühförderungFrühförderungFrühförderungFrühförderung    
EntwicklungsbegleitungEntwicklungsbegleitungEntwicklungsbegleitungEntwicklungsbegleitung    

BeratungBeratungBeratungBeratung    
Das Landesbildungszentrum für Blinde bie-

tet in Niedersachsen Frühförderung - Ent-

wicklungsbegleitung - Beratung an, um Fa-

milien mit blinden und hochgradig sehbe-

hinderten Kindern zu unterstützen. 

 

Eltern von blinden Kindern und Kindern mit 

einer hochgradigen Sehbehinderung oder 

Kindern, die von einer solchen Sehbehinde-

rung bedroht sind, können im Alter von der 

Geburt bis zur Einschulung dieses Angebot  

kostenlos in Anspruch nehmen. 

 

Die Frühförderung-Entwicklungsbegleitung-

Beratung umfasst verschiedene Angebote: 

    

Regelmäßige Beratung und Förderung im Regelmäßige Beratung und Förderung im Regelmäßige Beratung und Förderung im Regelmäßige Beratung und Förderung im     

Elternhaus und im KindergartenElternhaus und im KindergartenElternhaus und im KindergartenElternhaus und im Kindergarten    

    
- Diagnostik des funktionalen Sehens �
- Spielerische Beschäftigung mit dem Kind  

- Förderung im Bereich der Wahrnehmung  

- Erweiterung von Umwelterfahrungen  

- Förderung der Sprache und des Sprechens   

- Informationen über Auswirkungen der Seh-

schädigung auf die Gesamtentwicklung des 

Kindes  

- Hilfestellung bei der Auswahl geeigneten 

Spielzeugs  

- Beratung über Hilfsmittel  

- Beratung über spezielle Therapien  

- Unterstützung in sozialrechtlichen Fragen  

- Hilfen beim Übergang in den Kindergarten 

und Schullaufbahnberatung  

    

- Eltern-Kind-Seminare, Elterntage 

 

 

    

    

Zusammenarbeit mit anderen Zusammenarbeit mit anderen Zusammenarbeit mit anderen Zusammenarbeit mit anderen     

EinrichtungenEinrichtungenEinrichtungenEinrichtungen    

    

- Kontakt zu Fachleuten und Institutionen 

(Behörde, Krankenhaus, Gesundheitsamt, 

Sozialamt, örtliche Frühförderstelle, Arzt, 

Blindenverein, Sozialpädiatrisches Zentrum)  

- Zusammenarbeit mit Kindergarten und 

anderen Frühfördereinrichtungen  

 (Beobachtung des Kindes, Erfahrungsaus-

tausch, Beratung der Kollegen)  

- Fortbildungsveranstaltung für Angehörige 

und Fachpersonal    

    

 

Kostenträger ist das Land Niedersachsen. 



FörderschuleFörderschuleFörderschuleFörderschule    
Schwerpunkt Sehen (Blinde) Schwerpunkt Sehen (Blinde) Schwerpunkt Sehen (Blinde) Schwerpunkt Sehen (Blinde)     

In der Förderschule wird nach den Richtli-

nien der Grund- und Hauptschulen und der 

Förderschule Schwerpunkt Lernen des Lan-

des Niedersachsen unterrichtet.  

In den Schuljahrgängen 1. - 10.  bestehen 

die Klassen aus höchstens 8 Schülern. 

 

Ein blindes Kind muss lernen, den Tast-, Ge-

hör- und Geruchsinn intensiver zu nutzen. 

Der Unterricht am LBZB ist daher verstärkt 

auf dem Prinzip der Anschauung aufgebaut. 

Im Schreibleseunterricht der ersten Schuljah-

re lernt das Kind die Brailleschrift. Jedes 

Schriftzeichen wird in ein erhabenes Zeichen 

umgesetzt, das mit der Fingerkuppe ertastet 

wird. Geschrieben wird mit einer Punkt-

schriftmaschine oder später mit dem PC, an 

den eine Braillezeile angeschlossen wird. 

Mathematik- und Sachunterricht vermitteln 

konkrete Erfahrungen, damit sich blinde 

Kinder erfolgreich mit ihrer Umwelt ausein-

ander setzen können.  

Individuelle Förderkonzepte ermöglichen es, 

die besondere Situation jedes einzelnen Kin-

des zu berücksichtigen. Die Einbindung der 

Eltern in den schulischen Erziehungsprozess 

ist dabei von tragender Bedeutung 

 

Vermittlung von BlindentechnikenVermittlung von BlindentechnikenVermittlung von BlindentechnikenVermittlung von Blindentechniken    

Ein blindes Kind lernt im Unterricht, sowie 

bei lebenspraktischen Übungen, sich in der 

bekannten Umgebung sicher und selbststän-

dig zu bewegen.  

Das LBZB verfügt über ein breites Angebot 

an Lehr-  und Lernmittel, die sowohl der 

Blindheit als auch der hochgradigen Sehbe-

hinderung gerecht werden.  

 

 

 

 

Dazu zählen u.a. tastbare Landkarten, 

Punktschriftbücher, vergrößerte und farbige 

Kopien, elektronische und optische Hilfsmit-

tel. 

 

Neben den Fächern der allgemeinen Schulen 

werden nach der Grundschulzeit die Blin-

denkurzschrift für Deutsch, für Englisch und 

gezielt der Umgang mit dem PC gelehrt. 

Für Schüler mit noch geringem Sehvermö-

gen wird Unterricht im Erlernen der 

Schwarzschrift angeboten. 

Durch das Fach Arbeitslehre, durch Praktika 

und Berufsberatungen werden die Jugendli-

chen auf das Berufs- und Arbeitsleben vor-

bereitet. 

Bei vielen Themen des Unterrichts, in Ar-

beitsgemeinschaften, in Sport- und Musik-

freizeiten, bei Klassen- und Studienfahrten 

werden wertvolle Erfahrungen zur Gestal-

tung der Freizeit gemacht.  

Mögliche Abschlüsse:Mögliche Abschlüsse:Mögliche Abschlüsse:Mögliche Abschlüsse:    

Hauptschulabschluss nach Klasse 9  

Abschluss der Schule für Lernbehinderte  

Sekundarabschluss I/Hauptschulabschluss  

Sekundarabschluss I / Realschulabschluss  

Erweiterter Sekundarabschluss I  



FörderschuleFörderschuleFörderschuleFörderschule    
Schwerpunkt Sehen (Blinde) undSchwerpunkt Sehen (Blinde) undSchwerpunkt Sehen (Blinde) undSchwerpunkt Sehen (Blinde) und    

Geistige EntwicklungGeistige EntwicklungGeistige EntwicklungGeistige Entwicklung    
In der Förderschule Schwerpunkt Sehen 

(Blinde) und Geistige Entwicklung werden 

Kinder und Jugendliche unterrichtet, die 

neben ihrer Sehschädigung in ihrer geistigen 

Entwicklung beeinträchtigt sind. Oftmals 

bestehen weitere, die gesamte Entwicklung 

beeinflussende Schädigungen, z. B. im kör-

perlichen oder sprachlichen Bereich, die ein 

auf die jeweils individuellen Lernvorausset-

zungen abgestimmtes Förderkonzept nötig 

machen. 

Unterricht Unterricht Unterricht Unterricht  

Orientiert am Kerncurriculum für den För-

derschwerpunkt Geistige Entwicklung wird 

unter der besonderen Bedingung der Blind-

heit oder hochgradigen Sehbehinderung in 

einem ganzheitlichen Unterricht gearbeitet. 

Die Förderung der Schülerinnen und Schüler 

wird durch ein umfassendes therapeutische 

Angebot ergänzt 

In weitestgehend altershomogenen Klassen 

werden jeweils vier bis sieben Kinder bzw. 

Jugendliche unterrichtet. Die Klassenteams 

bestehen aus einer Blindenlehrerin/einem 

Blindenlehrer sowie einer Sozialpädagogin. 

Die Teams werden von Zivildienstleistenden 

und Erzieherinnen unterstützt. Zur Zeit wer-

den 86 Schülerinnen und Schüler in 15 Klas-

sen unterrichtet.  

Die  Schülerinnen und Schülern besuchen die 

Schule als Tages– oder Internatsschüler. Die 

Internatskinder leben während der Schulwo-

chen in Internatsgruppen der Einrichtung. 

Der Unterricht findet im Ganztagsbetrieb 

statt und beginnt täglich mit einem offenen 

Anfang zwischen 7:45 und 8:30 Uhr. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten ein Mit-

tagessen aus der Küche der Einrichtung.  

 

Nach der Mittagspause werden klassenüber-

greifende Arbeitsgemeinschaften (z.B. Fuß-

ball, Fahrrad fahren, Musik, Tanzen, Psycho-

motorik) in enger Zusammenarbeit mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der In-

ternate angeboten. 

 

Der Unterricht endet um 14:30 Uhr bzw. 

freitags um 13:00 Uhr. 

Interdisziplinäre ZusammenarbeitInterdisziplinäre ZusammenarbeitInterdisziplinäre ZusammenarbeitInterdisziplinäre Zusammenarbeit    

Wichtig für die Förderung der blinden mehr-

fach behinderten Kinder und Jugendlichen 

ist die Zusammenarbeit der verschiedenen 

Betreuungspersonen. Der Übergang von der 

Frühförderung in die Schule ist vorzuberei-

ten und zu gestalten. Ebenso stellt das Ver-

lassen der Schule nach Absolvieren der 

Schulpflicht ein besonderes Ereignis im 

Schulleben dar, das eine intensive Zusam-

menarbeit aller Beteiligten erfordert. 

Bei Kindern und Jugendlichen ist die tägli-

che Kooperation zwischen dem Internatsper-

sonal und den Pädagoginnen und Pädago-

gen aus der Schule von großer Bedeutung. 

Die Elternbeteiligung hat dabei oberste Prio-

rität. �



InternateInternateInternateInternate    

Bewohner und AufgabeBewohner und AufgabeBewohner und AufgabeBewohner und Aufgabe    

Schüler, Schülerinnen und Auszubildende, 

deren täglicher Schulweg zu lang ist, kön-

nen bei Bedarf im Internat des Landesbil-

dungszentrums für Blinde wohnen.  

 

Das Internat ist ein stationäres Angebot zur 

Erziehung, Förderung, Bildung, Betreuung 

und Pflege von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen, die die Förderschulen 

oder die Berufsausbildung am  Landesbil-

dungszentrum für Blinde besuchen.  

 

Aufgenommen werden überwiegend Schü-

ler, bei denen die Feststellung des sonderpä-

dagogischen Förderbedarfs im Bereich Se-

hen (Blinde) gegeben ist und deren Förder- 

und Bildungsprozess durch die zeitliche Be-

lastung bei täglicher Anreise zur Schule 

nicht gesichert werden kann.  

 

Daneben haben junge Erwachsene, die eine 

berufliche Ausbildung im Landesbildungs-

zentrum für Blinde durchlaufen, die Mög-

lichkeit, im Internat zu wohnen. 

 

Die wichtigsten Aufgaben für das Internat 

sind die Betreuung der Bewohner in Vertre-

tung der Eltern, die Vertiefung bzw. Ergän-

zung der schulpädagogischen Arbeit der 

Ganztagsschule und eine sinnvolle Freizeit-

gestaltung. Dies geschieht in intensiver Zu-

sammenarbeit mit dem Elternhaus und in 

engem Kontakt mit den Schulen des Landes-

bildungszentrums für Blinde.  

 

Es gilt, die behinderten Bewohner im Pro-

zess der Selbstfindung und Selbstbewusst-

werdung zu unterstützen und sie auf das  

 

Leben in einer sehenden Gesellschaft wie 

auch in die Gemeinschaft Blinder und  Seh-

behinderter vorzubereiten. 

 

AngebotAngebotAngebotAngebot    

Im Schülerbereich unterhält das Landesbil-

dungszentrum zur Zeit 7 Internatsgruppen 

mit insgesamt 47 Schülerinnen und Schülern. 

Die Gruppengröße liegt zwischen 6 und 8 

Bewohnern. 

Im Ausbildungsbereich bewohnen 24 junge 

Erwachsene das Internat. (Stand: 8/2007) 

 

Das eingesetzte Personal hat in der Regel 

eine qualifizierte Ausbildung als Erzieher, 

Heilpädagoge, Heilerziehungspfleger oder 

Kinderpfleger. Das Personal wird bei seiner 

Arbeit durch Berufspraktikanten und Zivil-

dienstleistende unterstützt. 

 

Kostenträger der Internatsunterbringung ist 

in der Regel der örtliche Sozialhilfeträger 

oder ein anderer Rehabilitationsträger. 



Mobiler DienstMobiler DienstMobiler DienstMobiler Dienst    

Mobiler Dienst am Landesbildungszent-Mobiler Dienst am Landesbildungszent-Mobiler Dienst am Landesbildungszent-Mobiler Dienst am Landesbildungszent-

rum für Blinderum für Blinderum für Blinderum für Blinde    

Der Mobile Dienst am Landesbildungszent-

rum für Blinde ist für den Personenkreis von 

hochgradig sehbehinderten und blinden 

Schülerinnen und Schülern zuständig. 

 

Der Besuch der wohnortnahen Schule stellt 

für diese Schülerinnen und Schüler heutzu-

tage keine Besonderheit mehr dar. Sie müs-

sen dort die gleichen Anforderungen und 

Aufgaben wie ihre sehenden Mitschülerin-

nen und Mitschüler bewältigen, d. h., sie 

werden lernzielgleich unterrichtet.  

Lehrkräfte des Mobilen Dienstes am Landes-

bildungszentrum für Blinde unterstützen 

tatkräftig die Schülerinnen und Schüler, ihre 

Eltern und die Lehrkräfte vor Ort. Ganz im 

Sinne von Pestalozzi nehmen sie ihre Aufga-

be nach dem Motto „Lernen mit Kopf, Herz 

und Hand“ wahr und verstehen die schuli-

sche Integration als ganzheitliches Lehr- und 

Lernkonzept. 

 

Die Aufgaben des Mobilen Dienstes beinhal-

ten folgende Bereiche:  

 

- Individuelle Förderung der Schülerin/des 

 Schülers in der Schule wie auch zuhause 

- Einweisung in die speziellen Arbeitsmit-

tel, Arbeitstechniken und Schriftsysteme 

sowie ggf. die Schulung der visuellen 

Wahrnehmungsfähigkeit  

- Unterrichtsbegleitung 

- Organisation und Erstellung von blinden-

spezifischen Arbeitsmitteln und Materia-

lien für den Unterricht 

- blindenspezifische Beratung aller am In-

tegrationsprozess beteiligten Personen 

- Beratung bei Anträgen an Kostenträger, 

Auswahl von Hilfsmitteln, Arbeitsplatz-

gestaltung sowie blindenpädagogische 

Tipps und Anre gungen für den gemeinsa-

men Unterricht 

- Koordinierung aller pädagogischen, son-

derpädagogischen, therapeutischen,  me-

dizinischen und pflegerischen Dienste  

- Planung und Durchführung von unter-

richtsübergreifenden Angeboten für  

Schülerinnen und Schüler 

- Organisation und Durchführung von Be-

gegnungsmöglichkeiten für die Familien 

der Integrationsschülerinnen und Kontak-

te und Kooperation mit Institutionen des 

Blindenbildungswesens 

 

Grundlage ist das Niedersächsische Schulge-

setz (NSchG), § 4: 

„Schülerinnen und Schüler, die einer sonder-

pädagogischen Förderung bedürfen (§14 

Abs. 2 Satz 1), sollen an allen Schulen ge-

meinsam mit anderen Schülerinnen und 

Schülern erzogen und unterrichtet werden, 

wenn auf diese Weise dem individuellen För-

derbedarf der Schülerinnen und Schüler ent-

sprochen werden kann und soweit es die 

organisatorischen, personellen und sächli-

chen Gegebenheiten erlauben.“ 



MedienzentraleMedienzentraleMedienzentraleMedienzentrale    

Die Medienzentrale im Landesbildungszent-

rum für Blinde in Hannover ist zuständig für 

die mediale Versorgung blinder und hoch-

gradig sehbehinderter Schülerinnen und 

Schüler, die in Niedersachsen integrativ un-

terrichtet werden, sowie für die Versorgung 

der Kinder und Jugendlichen, die im LBZ B 

beschult werden.  

 

Konkret bedeutet dies, dass wir sowohl die 

landesweit als auch die in den Büchereien 

und Fachsammlungen des LBZ B bereits vor-

handenen Lehr- und Lernmittel wie Punkt-

schriftbücher, Texte in Großdruck, audiovisu-

elle Materialien in digitaler Form, Literatur 

und Nachschlagewerke auf Datenträgern 

(CD-ROMs etc.), Modelle, Landkarten, taktile 

Grafiken usw. in unserer Datenbank erfassen 

und verwalten. 

 

Das bedeutet zum Beispiel:  

Wir erhalten den Auftrag, ein Schulbuch für 

einen blinden oder hochgradig sehbehinder-

ten Schüler in Brailleschrift zu übertragen. 

Befindet sich das Buch im LBZ B-Bestand, 

stellen wir es direkt zur Verfügung. Haben 

wir das Buch nicht, erfolgt eine Recherche 

im deutschsprachigen Raum.  

 

Stellt sich dabei heraus, dass bereits Daten 

zu dem Buch bei einer anderen Medienzent-

rale vorhanden sind, übernehmen wir diese 

zur weiteren Bearbeitung; anderenfalls muss 

das Buch komplett neu bearbeitet werden. 

In diesem Fall wird es eingescannt oder wir 

erhalten die Buchdateien vom Schulbuchver-

lag. Danach muss der Text Korrektur gelesen 

und blindengerecht formatiert werden; da-

zu gehört zum Beispiel, dass Grafiken und 

Bilder mit Worten beschrieben werden.  

 

Für die Übertragung in Brailleschrift wird ein 

spezielles Konvertierungsprogramm verwen-

det.  

Nach dem Ausdruck auf dem Punktschrift-

drucker werden die Brailleschrift-Ausdrucke 

abgeheftet oder gebunden.  

 

Anschließend erfolgt die Erfassung in den 

Datenbanken (LBZ B und bundesweiter Da-

tenpool der Medienzentralen auf dem Hessi-

schen Bildungsserver).  

 

Zum Schluss wird das Punktschriftbuch an 

den Auftraggeber verschickt. Benötigt er es 

nicht mehr, sendet er es an uns zurück. Nun 

wird es in unser Archiv eingestellt und steht 

zur weiteren Verwendung zur Verfügung. 



Berufliche BildungBerufliche BildungBerufliche BildungBerufliche Bildung    

Berufliche BildungBerufliche BildungBerufliche BildungBerufliche Bildung    

Das Landesbildungszentrum für Blinde 

(LBZB) nimmt als Überregionales Förderzent-

rum im Besonderen die Aufgaben der Beruf-

lichen Bildung, Ausbildung und Rehabilitati-

on sehgeschädigter Menschen in Niedersach-

sen wahr. Seine offene Netzwerkstruktur 

gewährleistet flexible Leistungen sonderpä-

dagogischer Förderung, die eine Passung 

zwischen der Bereitstellung von sonderpäda-

gogischen Förderkompetenzen und dem 

jeweiligen individuellen Förderbedarf von 

sehgeschädigten Menschen ermöglichen. 

 

LeitbildLeitbildLeitbildLeitbild    

Das LBZB ist eine innovative Bildungseinrich-

tung, die jungen Erwachsenen sowie Um-

schülerinnen und Umschülern unter den Be-

dingungen einer Sehschädigung in ihrer in-

dividuellen, sozialen sowie beruflichen Ent-

wicklung und gesellschaftlichen Eingliede-

rung fördert. Seine aus der Tradition ge-

wachsene Aufgabe ist es, arbeitsmarktorien-

tierte berufsqualifizierende Maßnahmen 

anzubieten. Alle Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in der Beruflichen Bildung und Aus-

bildung sind dieser Aufgabe verpflichtet. Sie 

tragen durch ihr Fachwissen und Engage-

ment zum Erfolg der jeweiligen Maßnahme 

bei.  

Erfolgreiches Lernen heißt für sie, dass alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer die not-

wendigen Schlüsselqualifikationen und 

Fachkompetenzen erwerben, um ihre per-

sönlichen beruflichen Ziele zu erreichen.  

Hierbei handeln wir nach dem Grundsatz 

Hartmut von Hentigs: „Die Sachen klären, 

den Menschen stärken!“ 

 

    

    

Einsatz von HilfsmittelEinsatz von HilfsmittelEinsatz von HilfsmittelEinsatz von Hilfsmittel    

Der Unterricht in der Beruflichen Bildung 

erfolgt am LBZB durch den Einsatz blinden- 

und sehbehindertenspezifischer Hilfsmittel 

und der Vermittlung entsprechender Techni-

ken. Hierzu gehört u. a. eine individualisier-

te Arbeitsplatzausstattung (PC mit z. B. Ver-

größerungssoftware, Sprachausgabe, Braille-

zeile, Bildschirmlesegerät, Arbeitsplatzleuch-

te etc.) sowie die Benutzung von Tastaturbe-

fehlen zur sichern Anwendung von Informa-

tions- und Kommunikationstechniken (z. B. 

Recherchen im Internet, Versenden von E-

Mails etc.). 

 

ModellunternehmenModellunternehmenModellunternehmenModellunternehmen    

Die Modellierung von Modellunternehmen 

z. B. im Unterricht der Zweijährigen BFS WI 

ermöglicht den Schülerinnen und Schülern 

kaufmännisches Handeln und Denken un-

mittelbar zu erleben und zu reflektieren. 

Modellunternehmen sind somit zentraler 

Bestandteil eines handlungsorientierten Un-

terrichtsansatzes. 
 



Angebote der beruflichen BildungAngebote der beruflichen BildungAngebote der beruflichen BildungAngebote der beruflichen Bildung     

BerufsschuleBerufsschuleBerufsschuleBerufsschule    

Die Berufsschule am LBZB vermittelt ihren 

Schülerinnen und Schülern eine fachliche 

und allgemeine Bildung, die eine breite be-

rufliche Grundbildung einschließt und die 

Anforderungen der Berufsbildung und der 

Berufsausübung berücksichtigt. Sie gliedert 

sich in die Grundstufe und die Fachstufen.  

Die Berufsschule wird für die Dauer einer 

überbetrieblichen Berufsausbildung im dua-

len System in anerkannten Ausbildungsberu-

fen besucht und umfasst in ihren Fachstufen 

derzeit den Unterricht in den Berufsfeldern 

Wirtschaft und Verwaltung sowie Ernährung 

und Hauswirtschaft. In der Grundstufe, die 

ein Jahr dauert, bietet das LBZB das Berufs-

vorbereitungsjahr (BVJ) an. 

 

----    Berufsfachschule WirtschaftBerufsfachschule WirtschaftBerufsfachschule WirtschaftBerufsfachschule Wirtschaft 

 Einjährige Berufsfachschule - Wirtschaft 

 Zweiährige Berufsfachschule - Wirtschaft 

- Berufsvorbereitungsjahr Berufsvorbereitungsjahr Berufsvorbereitungsjahr Berufsvorbereitungsjahr     

    (Schwerpunkt Wirtschaft-Verwaltung)    

- Berufsvorbereitungsjahr Berufsvorbereitungsjahr Berufsvorbereitungsjahr Berufsvorbereitungsjahr     

    (Schwerpunkt Ernährung und Hauswirt-

schaft 

    

AusbildungAusbildungAusbildungAusbildung    

Die überbetriebliche Berufsausbildung ver-

läuft gemäß dem dualen Prinzip in der Be-

rufsschule und an praxisorientierten Ausbil-

dungsplätzen unter Einsatz blinden- und 

sehbehindertenspezifischer Hilfsmittel. Die 

entsprechenden Techniken werden aus-

schließlich von fachkompetenten Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern in speziell ausges-

tatteten Räumen vermittelt.  

Ausbildungen werden in den Berufsfeldern 

Wirtschaft und Verwaltung sowie Ernährung 

und Hauswirtschaft durchgeführt. �    

---- Kauffrau / Kaufmann für Kauffrau / Kaufmann für Kauffrau / Kaufmann für Kauffrau / Kaufmann für     

    BürokommunikationBürokommunikationBürokommunikationBürokommunikation    

----    Staatlich geprüfte HauswirtschaftsStaatlich geprüfte HauswirtschaftsStaatlich geprüfte HauswirtschaftsStaatlich geprüfte Hauswirtschafts- ---

helferin /helferin /helferin /helferin /     Staatlich geprüfter Hauswirt- Staatlich geprüfter Hauswirt- Staatlich geprüfter Hauswirt- Staatlich geprüfter Hauswirt-

schaftshelferschaftshelferschaftshelferschaftshelfer    

- Qualifikation zum Call CenterQualifikation zum Call CenterQualifikation zum Call CenterQualifikation zum Call Center- ---KontakterKontakterKontakterKontakter    

    

Berufliche RehabilitationBerufliche RehabilitationBerufliche RehabilitationBerufliche Rehabilitation    

Personen, deren Sehvermögen sich durch 

Krankheit oder Unfall so sehr reduziert hat, 

dass sie die normale Schrift nicht mehr oder 

nur mit großer Mühe lesen und schreiben 

können,  erhalten im Rahmen einer Grund-

rehabilitation von maximal 11 Monaten die 

Möglichkeit des Erlernens von Blindentech-

niken, um neue Berufs- und Lebensperspek-

tiven aufzubauen.  

 

Berufsvorbereitende BildungsmaßnahmenBerufsvorbereitende BildungsmaßnahmenBerufsvorbereitende BildungsmaßnahmenBerufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen    

Ein Angebot für blinde und sehbehinderte 

Jugendliche und junge Erwachsene, deren 

Ausbildungs- und Berufsreife unabhängig 

von der erreichten Schulbildung gestärkt 

werden soll. Die Teilnehmer werden für die 

Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit oder 

einer Berufsausbildung qualifiziert. Die 

Maßnahme kann bis zu 18 Monate betra-

gen. Kostenträger ist in der Regel die Bun-

desagentur für Arbeit. 



Begleitende pädagogische DiensteBegleitende pädagogische DiensteBegleitende pädagogische DiensteBegleitende pädagogische Dienste    
RehabilitationRehabilitationRehabilitationRehabilitation    

Die begleitenden pädagogischen Dienste 

halten ein breit gefächertes Angebot ver-

schiedener therapeutischer und pädagogi-

scher Fachrichtungen vor. 

 

Im Landesbildungszentrum für Blinde wer-

den blinde und hochgradig sehbehinderte 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene speziell 

gefördert. 

 

Auf Schülerinnen und Schüler mit schweren 

körperlichen, geistigen und psychischen Be-

hinderungen wird individuell eingegangen. 

 

Durch langjährige Berufserfahrung und in-

tensive Weiterbildung sind die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter für die Arbeit mit 

blinden und hochgradig sehbehinderten 

Menschen besonders qualifiziert. 

 

 

    

Die begleitenden pädagogischen Dienste Die begleitenden pädagogischen Dienste Die begleitenden pädagogischen Dienste Die begleitenden pädagogischen Dienste     

bieten verschiedene Schwerpunktebieten verschiedene Schwerpunktebieten verschiedene Schwerpunktebieten verschiedene Schwerpunkte    

 

- Blindenspezifische Förderung 

- Einzeltherapie und Gruppentherapie 

- Beratung 

- Elternarbeit 

- Hilfsmittelberatung und Hilfsmittelversor-

gung 

- Zusammenarbeit mit therapeutischen Ein-

richtungen außerhalb des Zentrums wie 

Fachärzte, Sozialpädiatrische Zentren, 

Sanitätshäuser 

 

 

 

 

 

    

Die begleitenden pädagogischen Dienste Die begleitenden pädagogischen Dienste Die begleitenden pädagogischen Dienste Die begleitenden pädagogischen Dienste     

bieten verschiedene Fachrichtungenbieten verschiedene Fachrichtungenbieten verschiedene Fachrichtungenbieten verschiedene Fachrichtungen    

 

- Ergotherapie 

- Kinder– und Jugendlichenpsychotherapie 

- Krankengymnastik 

- Kunstpsychotherapie 

- Medizinische Ambulanz 

- Musiktherapie 

- Psychomotorik 

- Schulung für Orientierung und Mobilität 

- Orthoptik 

 

Im Einzelfall können weitere Therapien am-

bulant wahrgenommen werden wie  Atem-, 

Stimm-, Sprech-, Esstherapie 



ZivildienstZivildienstZivildienstZivildienst    

Das Landesbildungszentrum für Blinde in 

Hannover hat 22 Zivildienstplätze. Die Plätze 

werden in der Regel nach den Sommerferien 

besetzt. Der Besitz eines Führerscheins Klas-

se B wird gern gesehen, ist aber nicht Bedin-

gung. 

 

Den Interessierten, die ihren Zivildienst bei 

uns ableisten möchten, während ihrer Zivil-

dienstzeit aber nicht mehr zu Hause wohnen 

möchten bzw. auf Grund der Entfernung vor 

Ort sein müssen, kann das LBZ B Hannover 

eine dienstliche Unterkunft stellen. 

 

Seine Zivildienstzeit in so einer großen Grup-

pe mit anderen jungen Männern abzuleis-

ten, bietet einige Vorteile:  

Man lernt Gleichaltrige kennen, kann die 

Interessen der Zivildienstleistenden gut ver-

treten, hat Möglichkeiten des Austauschs 

und nicht zuletzt eine Menge Spaß mitein-

ander. 

Erfahrungen haben gezeigt, dass die Zivil-

dienstzeit im LBZ B Hannover als intensive 

Bereicherung und beträchtlicher Gewinn an 

Lebenserfahrungen von den Zivis erlebt wur-

de. Viele besuchen auch lange nach ihrer 

Zivizeit „ihre“ Kids oder schauen gern ein-

fach noch mal bei uns rein. 

 

Der Einsatzbereich der Zivis liegt ganz über-

wiegend im pädagogischen Bereich.    

 

Jeder Zivi arbeitet am Vormittag in einem 

Klassenteam (Lehrkraft und Pädagogische 

Mitarbeiterin) einer Klasse mit sehgeschä-

digten Kindern, Jugendlichen oder jungen 

Erwachsenen, die weitere Behinderungen 

(körperliche, geistige oder eine Lernbehin-

derung) haben.  

 

Am Nachmittag verstärken die Zivis die ver-

schiedenen Gruppen im Internatsbereich der 

Einrichtung und arbeiten dort überwiegend 

im freizeitpädagogischen Feld: Einzelbetreu-

ung, Begleitung bei Arztbesuchen, Judo-AG, 

Ruder-AG, Therapeutisches Reiten, Hausauf-

gabenhilfe, mit Einkaufen gehen, Kino- oder 

Zoobesuch, Spazierengehen und noch viele 

andere Unternehmungen, die andere Men-

schen auch gerne machen! 

Die festen Dienstpläne werden individuell 

nach Notwendigkeit und Interessen mit dem 

Zivildienstbeauftragten der Einrichtung er-

stellt. Die regelmäßige Arbeitszeit ist wo-

chentags während der Schulzeiten. Das 

heißt, die Zivis haben in den Ferien in der 

Regel frei, müssen aber die Arbeitstage, die 

über den Urlaubsanspruch hinausgehen, 

während der Schulzeiten durch eine höhere 

Wochenstundenzahl einarbeiten. 

 

Übrigens: Um sicher zu sein, dass man für 

seine Zivizeit das Richtige gefunden hat, 

wird jeder Interessent zu einer Hospitation 

an einem Schulvormittag eingeladen, wo er 

die „Kids“ und den Arbeitsbereich erleben 

kann. Wer dann eine Nacht drüber geschla-

fen hat und sich sicher ist, dass dies seine 

Zivildienststelle ist, der ist ganz herzlich bei 

uns willkommen! 



BlindenmuseumBlindenmuseumBlindenmuseumBlindenmuseum    

Seit 1845 gibt es eine Blindenschule in Han-

nover; damals nannte man sie „Blinden-

anstalt“. 

 

1995 wurde anlässlich der 150-Jahr-Feier des 

“Landesbildungszentrums für Blinde” das 

Blindenmuseum neu gestaltet. In Deutsch-

land gibt es nur noch in Berlin ein Museum 

dieser Art. 

 

Über 6.000 Exponate geben in anschaulicher 

Weise einen Eindruck davon, wie einerseits 

Blindenbildung seit Mitte des 19. Jahrhun-

derts bis heute betrieben wurde und ande-

rerseits, was es heißt, ein Leben in Blindheit 

zu führen. 

 

Wie sieht das Konzept des Blindenmuse-Wie sieht das Konzept des Blindenmuse-Wie sieht das Konzept des Blindenmuse-Wie sieht das Konzept des Blindenmuse-

ums Hannover aus?ums Hannover aus?ums Hannover aus?ums Hannover aus?    

 

Es soll:    

- Verständnis für Blinde und für Sehschädi-

gungen geweckt werden  

- die Geschichte des Blindenwesens doku-

mentiert werden  

- möglich sein, besondere thematische Be-

reiche kennen zu lernen (Brailleschrift, 

Mobilitätsunterricht, spezifische Unter-

richtsmedien usw.)  

- mit anderen Museen kooperiert werden  

- ein Museum für alle möglichen Zielgrup-

pen sein (Behinderte, Nichtbehinderte, 

Insider, Außenstehende, Alte, Junge, 

Gruppen, Einzelbesucher...) 

 

 

 

Ein ausführliches Konzept, ein Exposé, eine 

Schrift über Louis Braille, das Punktschriftal-

phabet, eine Chronik des LBZB, Prospekte 

usw. sind im Museum erhältlich. 

 

Was Sie im Blindenmuseum zu sehen bzw. Was Sie im Blindenmuseum zu sehen bzw. Was Sie im Blindenmuseum zu sehen bzw. Was Sie im Blindenmuseum zu sehen bzw. 

zu ertasten bekommen:zu ertasten bekommen:zu ertasten bekommen:zu ertasten bekommen:    

 

- zahlreiche Reliefdarstellungen für den 

Unterricht 

- Schreib- und Lesegeräte, teils alt, teils 

hochmodern  

- alte Lehrbücher in unterschiedlichem 

Druck (Liniendruck, Stacheltypendruck, 

Perldruck) 

- Modelle, Globen, Atlanten, Geometrie-

kästen usw. für den Blindenunterricht 

- Haushaltsgeräte  

- Langstöcke, und vieles mehr 



Ruderverein Zinfandel e.V.Ruderverein Zinfandel e.V.Ruderverein Zinfandel e.V.Ruderverein Zinfandel e.V.     

Seit Februar 1994 existiert im Landesbil-

dungszentrum für Blinde wieder eine aktive 

Rudersportgemeinschaft.  

 

Die Schüler und Auszubildenden rudern 1x 

wöchentlich auf dem Maschsee. Boote wer-

den über das Schülerbootshaus der Stadt 

Hannover geliehen. In der Wintersaison wird 

1x wöchentlich in einem sogenannten Ru-

derbecken im Humboldtgymnasium trai-

niert. 

 

Im Sommer 1996 entstand die Idee, einen 

Ruderverein zu gründen, in dem Blinde, Seh-

behinderte und Sehende gemeinsam rudern. 

Die ersten Versuche in diese Richtung starte-

ten wir im Sommer 1997. Ruderer/Innen un-

seres Zentrums hatten die Möglichkeit pro-

beweise auf dem Maschsee mit Ruderkame-

raden/Innen des Alt-Herren-Vereins (AHV) 

des Rudervereins des Kaiser-Wilhelm-

Gymnasiums Hannover, zu rudern.  

Auf beiden Seiten war die Resonanz sehr 

positiv.  

Wir entschlossen uns, eine gemeinsame Ru-

derwanderfahrt im Juni 1997 durchzufüh-

ren. Mitglieder des AHV stellten uns ihr 

Grundstück an der Aller, sowie ihre Boote 

zur Verfügung. Nach 2 Tagen gemeinsamer 

Erlebnisse im Boot und an Land wurde be-

schlossen, im Sommer 1998 wieder gemein-

sam auf Wanderfahrt zu gehen. Diesmal al-

lerdings als Vereinsmitglieder. 

 

Im März 1998 gründeten wir den Ruderver-

ein Zinfandel e.V. am Landesbildungszent-

rum für Blinde.  

Mittlerweile haben wir einen festen Stamm 

an Ruderern/Innen, die aktiv und passiv im 

Verein tätig sind. 

 

Neben dem wöchentlichem Rudertraining 

finden zweimal im Jahr mehrtägige Ruder-

wanderfahrten statt.  

Im Frühsommer treffen wir uns jährlich zu 

einer gemeinsamen 4-tägigen Wanderfahrt 

mit behinderten Ruderern/Innen aus ganz 

Deutschland.  

Im Spätsommer fahren wir seit 3 Jahren ge-

meinsam mit den Ruderern/Innen des Taub-

blindenwerks Hannover, auf eine 4-tägige 

Ruderwanderfahrt nach Preetz (Schleswig-

Holstein). 

 

Neben der Sparte Rudern im Verein 

„Zinfandel“ gibt es seit Anfang des Jahres 

2003 auch eine Sparte „Fußball mit Sehbe-

hinderten.“ �




